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1. (1)Die Nutzungsart Grünland gliedert sich in folgende Kategorien:

1. 1.Ländliches Gebiet (GLG): es ist für die land- oder forstwirtschaftliche oder berufsgärtnerische Nutzung

bestimmt;

2. 2.Kleingartengebiet (GKG): es ist für nicht berufsgärtnerisch genutzte kleine Gärten mit Erholungsfunktion

bestimmt;

3. 3.Erholungsgebiet (GEG): es ist für öffentlich zugängliche Gärten und Parkanlagen sowie sonstige für die

Gesundheit und Erholung notwendige Grünflächen bestimmt;

4. 4.Campingplätze (GCP): sie sind für den Betrieb eines Campingplatzes bestimmt;

5. 5.Sportanlagen (GSP): sie sind für Sportanlagen einschließlich Freibäder und Spielplätze bestimmt; bei der

Ausweisung ist der Verwendungszweck der Sportanlage festzulegen;

6. 6.Schipisten (GSK): sie sind für die Ausübung des Wintersports bestimmt;

7. 7.Materialgewinnungsstätten (GMA): sie sind zur Materialgewinnung und zur dazu gehörigen

Materiallagerung bestimmt;

8. 8.Friedhöfe (GFH);

9. 9.Gewässer (GGW): sie stellen größere stehende und fließende Gewässer dar;

10. 10.Ödland (GOL);

11. 11.Immissionsschutzstreifen (GIS);

12. 12.Abstandsflächen (GAF): sie sind zur Trennung von Gebieten unterschiedlicher Widmung oder zur

Siedlungsgliederung bestimmt;

13. 13.Lagerplätze (GLP): sie sind dauernd zur vorübergehenden Lagerung von Materialien außerhalb von

Bauten auf über 1.000 m² Fläche bestimmt;

14. 14.Ablagerungsplätze (GAP): sie sind zur auf Dauer erfolgenden Deponierung von Materialien, um sich ihrer

zu entledigen bestimmt;

15. 14a.(Anm: entfallen auf Grund LGBl Nr 103/2022).

16. 14b.Windkraftanlagen (GWA): sie sind für Windkraftanlagen und betriebstechnisch notwendige

Nebenanlagen be-stimmt;

17. 15.Sonstige Flächen (GSO): alle sonstigen, nicht als Bauland oder als Verkehrsfläche ausgewiesenen Flächen.

2. (2)Die Ausweisung der Kategorie Schipiste setzt voraus, dass die Flächen dauerhaft für diesen Zweck gesichert

sind.

3. (3)In allen Grünland-Kategorien sind bauliche Anlagen nur zulässig, wenn sie für eine der Widmung

entsprechende Nutzung notwendig sind oder Verkehrsbauten (wie Brücken, Stützmauern, Lärmschutzwände

odgl), kommunale Recyclinghöfe, Transformatorenstationen, Umspannanlagen oder Gasdruckreduzierstationen

betreffen. Die Zulässigkeit land- und forstwirtschaftlicher Bauten im Grünland ist im § 48 näher geregelt.

4. (4)In der Kategorie Sportanlagen gelten nur Bauten und bauliche Anlagen von untergeordneter Bedeutung als

notwendig.

5. (5)In der Kategorie Immissionsschutzstreifen sind nur bauliche Nebenanlagen zulässig, die der Erreichung des

Schutzzwecks dienen.

6. (6)In der Kategorie Abstandsflächen sind keine Bauten und baulichen Anlagen nutzungsnotwendig.

7. (7)Frei stehende Solaranlagen, deren Kollektorfläche 200 m² überschreitet, sind im Grünland nur zulässig, wenn

für den Standort eine Kennzeichnung gemäß § 39b vorliegt. Die Kollektorflächen von mehreren Solaranlagen sind

zusammenzurechnen, wenn diese zueinander in einem räumlichen Naheverhältnis stehen.

8. (8)Windkraftanlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 500 kW sind im Grünland nur zulässig, wenn der

Standort als Grünland-Windkraftanlagen ausgewiesen ist. Eine solche Ausweisung ist nur zulässig, wenn diese

dem Räumlichen Entwicklungskonzept nicht entgegensteht.

9. (9)Widmungen von unverbauten Grundflächen für Windkraftanlagen können in ihrer zeitlichen Geltung dahin

beschränkt werden, dass mit Ablauf des zehnten Jahres ab ihrer Ausweisung eine Folgewidmung eintritt, wenn bis

dahin keine der Widmung entsprechende Bebauung begonnen worden ist. Die Frist kann einmalig um weitere

fünf Jahre verlängert werden.

https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=103/2022&Bundesland=Salzburg&BundeslandDefault=Salzburg&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.jusline.at/gesetz/s-rog_2009/paragraf/48
https://www.jusline.at/gesetz/s-rog_2009/paragraf/39b
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